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Im September lud der BIB-Landesver-
band seine Mitglieder in den neuge-
stalteten Vortragsraum der Württem-
bergische Landesbibliothek (WLB) zu 
einer Fortbildung zum Thema Fern-
leihe ein. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer*in-
nen durch Rupert  Schaab von der Würt-
tembergischen Landesbibliothek (WLB) 
konnte Peter Brettschneider, KIM 

Konstanz, direkt in das Veranstaltungs-
thema einführen. Dazu haben sich die 
Teilnehmer*innen zunächst einmal mit 
dem Wortlaut des § 60e Abs. 5 UrhG ver-
traut gemacht und die dort auftretenden 
Begrifflichkeiten definiert.

Nach der gesetzlichen Regelung 
wäre die elektronische Direktlieferung 
an den Endnutzer erlaubt. Das Problem 
liegt leider in der Vergütung an die VG 
Wort/VG Bild-Kunst. Um keine Einze-
labrechnung vornehmen zu müssen, be-
schränken sich daher die meisten Biblio-
theken auf die Lieferung von Papierko-
pien an ihre Nutzer*innen.

Nach der gesetzlichen Rege-
lung wäre die elektronische 
Direktlieferung an den End-
nutzer erlaubt.

Ebenfalls problematisch ist der erlaubte 
Umfang der elektronischen Lieferungen: 
10 Prozent eines Werkes bzw. »einzel-
ner Beiträge« aus Fachzeitschriften oder 
wissenschaftlichen Zeitschriften (Zei-
tungen sind ausdrücklich ausgenom-
men!): Aber wie genau werden diese 
Umfänge definiert?

Hier lieferte Brettschneider konkrete 
und anschauliche Beispiele, um zu ver-
deutlichen, was zulässig ist, wie prag-
matische Lösungen aussehen können 

und in welchen Bereichen man sich ein-
deutig rechtswidrig verhält. Auch die ur-
heberrechtliche Problematik von Sam-
melwerken, Sukzessivbestellungen und 
sonstigen Fragen aus dem Teilnehmer-
kreis wurden erörtert.

Ein weiteres Thema war der Um-
gang mit gemeinfreien, verwaisten, ver-
griffenen und nicht verfügbaren Werken 
und die Reproduktion gemeinfreier vi-
sueller Werke.

Gastgeber Rupert Schaab begrüßt die 
Teilnehmenden der Fortbildung.

Peter Brettschneider zeigt pragmatische 
Lösungen zur E-Book-Fernleihe auf.
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Welche Freiräume es gibt, unter be-
stimmten Bedingungen doch aus Zei-
tungen zu liefern wurde ebenso thema-
tisiert, wie Zulässigkeit und erlaubter 
Lieferumfang bei Campuslieferdiens-
ten. Abschließend wurde angeregt über 
die Lieferung aus lizenzierten digitalen 
Inhalten diskutiert. Zumindest wenn ein 
Werk nach dem 1. März 2018 lizenziert 
wurde und auf den Lizenzvertrag deut-
sches Recht anwendbar ist, ist eine Lie-
ferung aus digitalem Bibliotheksbestand 
gemäß § 60e Abs. 5 UrhG zulässig. We-
gen des Vorrangs der Schrankenrege-
lung gilt dies selbst dann, wenn der Li-
zenzvertrag dies untersagt. 

Grundsätzlich waren die 
Teilnehmer*innen überrascht, 
was mit dem aktuellen Urhe-
bergesetz alles möglich ist.

Bei manchen Punkten ergaben sich in-
tensive Diskussionen, aber grundsätz-
lich waren die Teilnehmer*innen über-
rascht, was auch mit dem aktuellen Ur-
hebergesetz alles möglich ist.

Die technischen Vorausset-
zungen für die E-Book-Fern-
leihe sind in der SWB-
Online-Fernleihe bereits 
weitgehend vorhanden.

Im zweiten Teil am Nachmittag berich-
teten Volker Conradt und Wiebke Kas-
sel, beide BSZ Konstanz, vom aktuel-
len Stand der E-Book-Fernleihe. Was 
ist für die E-Book-Fernleihe im Vorfeld 
zu tun? 

Die technischen Voraussetzungen 
für die E-Book-Fernleihe sind in der 
SWB-Online-Fernleihe bereits weitge-
hend vorhanden. Allerdings fehlt es mo-
mentan noch an E-Book-Paketen, für 
die mit den Verlagen Fernleihkonditi-
onen ausgehandelt wurden. Hier müs-
sen die Erwerbungsabteilungen der Bi-
bliotheken eingebunden werden, da für 
bestehende Verträge Zusatzvereinba-
rungen für die Fernleihe ausgehandelt 
oder bei neuen Verträgen die Fernleih-
konditionen berücksichtigt werden müs-
sen. Im BSZ können die E-Books dann 

maschinell mit dem entsprechenden 
Fernleihindikator versehen werden, der 
unter anderem für die Bestellbarkeit in 
den Endnutzeroberflächen sorgt. Außer-
dem müssen die die Fernleihe betreffen-
den Lizenzbedingungen der E-Book-Pa-
kete in der sogenannten Lizenzdaten-
bank hinterlegt werden. Auch hierbei 
kann das BSZ zumindest am Anfang 
unterstützen. 

Der SWB hat die Anwendung 
technisch weitgehend rea-
lisiert, benötigt aber noch 
Testbibliotheken, um in die 
Pilotphase einzusteigen.

Der aktuelle Stand deutschlandweit ist 
im Moment folgendermaßen: BVB und 
hbz sind bereits im Routinebetrieb (Pi-
lotbetrieb seit 2015 bzw. seit 2018, Lie-
ferung nur innerhalb des eigenen Ver-
bunds), KOVB und GBV befinden sich in 
der Planungsphase. Der SWB hat zwar 
die Anwendung technisch weitgehend 
realisiert, benötigt aber noch eine oder 
mehrere Testbibliotheken, um in die Pi-
lotphase einzusteigen. Ein Hemmnis hier-
bei ist, dass viele Bibliotheken besonders 
in Corona-Zeiten viele E-Book-Pakete an-
geschafft haben und somit der Bedarf ei-
ner E-Book-Fernleihe nicht so deutlich 

gesehen wird. In vielen Bibliotheken und 
insbesondere für spezielle E-Book-Pa-
kete, die nicht so verbreitet sind, besteht 
der Bedarf aber durchaus. Die Teilneh-
mer*innen sind mit den Kolleg*innen 
vom BSZ so verblieben, dass man auf al-
len Kanälen (zum Beispiel Erwerbungs-
leitertreffen, in den einzelnen Häusern, 
in den Konsortien) weiterhin versuchen 
wird, die Problematik der E-Book-Fern-
leihe zu Gehör zu bringen und dafür zu 
werben, dass Lizenzverträge geschlossen 
werden, die eine E-Book-Fernleihe zulas-
sen. Sobald es ein Angebot an fernleihba-
ren E-Books gibt, kann in den Pilotbetrieb 
gestartet werden. 

Nach so viel Input haben die meisten 
Teilnehmer*innen noch die Gelegenheit 
genutzt und die anschließende Führung 
durch den Neubau der Landesbibliothek 
wahrgenommen.

Heike Heinisch, 
BIB-Landesgruppe 
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